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LANDESGESETZBLATT 
FÜR KÄRNTEN 

Jahrgang 2021 Ausgegeben am 10. Juni 2021 www.ris.bka.gv.at 

52. Gesetz: Gesetz über einen Wohn- und Siedlungsfonds; Änderung 

52. Gesetz vom 27. Mai 2021, mit dem das Gesetz, mit dem ein Wohn- und Siedlungsfonds 
für das Land Kärnten errichtet wird, geändert wird 

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gesetz, mit dem ein Wohn- und Siedlungsfonds für das Land Kärnten errichtet wird, 
LGBl. Nr. 7/1972, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 68/2017, wird wie folgt geändert: 

§ 14 lautet: 

„§ 14 
Verwendung  von Fondsmitteln für Investitionsprogramme 

Abweichend von §§ 1 bis 2 wird die Landesregierung ermächtigt, dem Land folgende Fondsmittel 
zur Verfügung zu stellen, die ausschließlich für die genannten Zwecke verwendet werden dürfen: 

 1. bis zum Ausmaß von 20 Millionen Euro zum Zweck der Finanzierung von kommunalen 
Investitionsprogrammen in den Gemeinden iSd § 2 des Kommunalinvestitionsgesetzes 2020 – 
KIG 2020 und  

 2. im Ausmaß von zehn Millionen Euro zum Zweck der Finanzierung der Sanierung von 
Fachberufsschulen.“ 

Artikel II 

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 

(2) § 14 Z 1 des Gesetzes, mit dem ein Wohn- und Siedlungsfonds für das Land Kärnten errichtet 
wird, in der Fassung des Art. I dieses Gesetzes tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft. 
 

Der Präsident des Landtages: 
Ing. R o h r 

 

Die Landeshauptmann-Stellvertreterin: 
Mag.a Dr.in Sc ha uni g -K a n d ut  

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
persönliche oder telefonische Rückfrage bei der erledigenden Stelle während ihrer Amtsstunden geprüft werden.
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